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 4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt:

 »(2 a) Wohnen ist die auf Dauer angelegte Häus-
lichkeit, die durch die Möglichkeit eigenständiger 
Haushaltsführung und unabhängiger Gestaltung 
des häuslichen Wirkungskreises sowie die Frei-
willigkeit des Aufenthalts gekennzeichnet ist.«

b) Absatz 3 werden folgende Sätze angefügt:

 »Der Verfügungsberechtigte ist zur Selbstnutzung 
des Wohneigentums und damit zur Bindung zum 
Zwecke der Selbstnutzung verpflichtet. Nach 
Aufgabe der Selbstnutzung ist der Wohnraum un-
ter Beachtung der Belegungs- und Mietbindungen 
nach Absatz 5 zu vermieten.«

c) In Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter »der in der 
Förderzusage als höchstzulässig angegebenen 
Miete« durch die Wörter »der höchstzulässigen 
Miete nach Absatz 6« ersetzt.

d) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

 »Die höchstzulässige Miete ist entweder die in der 
Förderzusage festgesetzte Miete ohne den Betrag 
für die Betriebskosten oder die von der Gemeinde 
durch Satzung nach § 32 Absatz 3 Satz 3 festge-
legte Obergrenze oder die ortsübliche Vergleichs-
miete abzüglich eines einheitlichen Abschlags von 
15 Prozent nach § 32 Absatz 3 Satz 6.«
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Gesetz zur Änderung des Landes- 
wohnraumförderungsgesetzes

Vom 7. Mai 2020

Der Landtag hat am 6. Mai 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Landeswohnraumförderungsgesetzes

 Das Landeswohnraumförderungsgesetz vom 11. Dezem-
ber 2007 (GBl. S. 581) wird wie folgt geändert:

 1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern 
»Förderung von Familien,« die Angabe »Allein-
erziehenden,« eingefügt und die Wörter »behin-
derten Menschen« durch die Wörter »Menschen 
mit Behinderungen« ersetzt. 

b) Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

 »Im Rahmen der Mietwohnraumförderung soll ein 
Gesamtbestand geförderter Sozialmietwohnungen 
möglichst dauerhaft gesichert werden.« 

 2. In § 2 Nummer 13 werden nach den Wörtern »des 
demografischen Wandels« die Wörter »sowie die 
Schaffung von barrierefreiem Wohnraum,« eingefügt.

 3. In § 3 Absatz 3 wird die Angabe »§ 4 Abs. 13 Satz 6 
Nr. 2« durch die Angabe »§ 22« ersetzt.
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e) Absatz 8 wird folgender Satz angefügt:

 »Die Ermittlung der Wohnfläche erfolgt gemäß 
der Wohnflächenverordnung vom 25. November 
2003 (BGBl. I S. 2346).«

f) Absatz 13 Satz 6 wird aufgehoben. 

g) In Absatz 16 Satz 1 werden die Wörter »Personen, 
die miteinander eine Wohn- und Wirtschaftsge-
meinschaft führen« durch die Wörter »Personen, 
die Wohnraum in Form einer Verantwortungs- 
und Einstehensgemeinschaft gemeinsam bewoh-
nen« ersetzt.

h) In Absatz 20 Satz 1 werden die Wörter »Frauen 
oder Männer« durch das Wort »Personen« ersetzt 
und in Satz 2 werden nach dem Wort »Ehepart-
ner« die Wörter »oder vom Lebenspartner im 
Sinne von § 4 Absatz 16 Satz 1 Nummer 4« ein-
gefügt. 

i) Absatz 22 wird folgender Satz angefügt:

 »Die Förderprogramme können Abweichungen 
zulassen.«

 5. § 6 wird wie folgt gefasst:

»§ 6 

Fördertatbestände

(1) Tatbestände der Förderung können insbesondere 
sein:

1. der Bau von Wohnraum (§ 4 Absatz 9), 

2. der Erwerb neuen Wohnraums (§ 4 Absatz 11),

3. der Erwerb bestehenden Wohnraums,

4.  die Modernisierung von Wohnraum (§ 4 Ab- 
satz 10),

5. der Erwerb von Belegungsrechten (§ 4 Absatz 13),

6.  Maßnahmen zur Gestaltung des Wohnumfeldes 
sowie zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung 
von Quartierstrukturen.

Aus besonderem öffentlichen Interesse können nach 
Maßgabe des jeweiligen Förderprogramms Sonder-
bindungen begründet werden. Das öffentliche Inte-
resse kann insbesondere in der Fachkräftegewinnung 
und Fachkräftesicherung bestehen. Mit einer Sonder-
bindung kann geförderter Wohnraum der mietweisen 
Überlassung an wohnberechtigte Mitarbeiter vorbe-
halten werden. Von dieser Sonderbindung gilt der 
Förderempfänger als insoweit befreit, als eine Über-
lassung des geförderten Wohnraums an wohnberech-
tigte Mitarbeiter nicht oder nicht im vollen Umfang 
möglich ist. Die Überlassung hat dann an wohnbe-
rechtigte Haushalte nach § 15 zu erfolgen. Eine Aus-
gleichsleistung ist nicht zu entrichten. 

(2) Förderungen nach Absatz 1 erfolgen nur mit Be-
gründung von Belegungs- und Mietbindungen oder 
Bindungen zum Zwecke der Selbstnutzung. Förde-

rungen zur Modernisierung von Wohnraum können 
bindungsfrei erfolgen. 

(3) Der Erwerb von Belegungsrechten an bezugsfer-
tigem Mietwohnraum setzt voraus, dass dieser frei 
ist. Abweichend hiervon kann ein Erwerb von Bele-
gungsrechten auch bei einem bestehenden Mietver-
hältnis zugelassen werden, wenn

1.  der Mieterhaushalt die Voraussetzungen nach § 15 
erfüllt, 

2.  beim Mieterhaushalt eine Einkommensminderung 
eingetreten ist und nachgewiesen wird und 

3.  der Vermieter mit Blick auf die Begründung einer 
Belegungs- und Mietbindung eine Absenkung der 
Miethöhe vornimmt, die dem Mieterhaushalt zu-
gutekommt.

Der Erwerb von Belegungsrechten bei bestehendem 
Mietverhältnis ist auch dann zulässig, wenn er un-
mittelbar an die auslaufende Bindung anschließt und 
der Mieterhaushalt zum Zeitpunkt der Fortsetzung 
die Voraussetzungen nach § 15 erfüllt. 

(4) Die Fälle der zusätzlichen Förderung nach § 14 
können eigenständige Fördertatbestände sein. Im 
Rahmen der Förderprogramme des Landes gemäß 
§ 5 werden die jeweils maßgeblichen Fördertatbe-
stände festgelegt. Es können über die Anforderungen 
des § 10 hinausgehende Fördervoraussetzungen fest-
gelegt werden. Förderungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 6 und nach Absatz 4 Satz 1 müssen den 
Zielgruppen dienen.« 

 6. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden in Satz 3 die Angabe »§ 6 Satz 1 
Nr. 4« durch die Angabe »§ 6 Absatz 1 Nummer 4« 
ersetzt und Satz 4 aufgehoben.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort »Gemeinschaft« 
durch das Wort »Union« ersetzt. 

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

 »Fördermaßnahmen sind im Einklang mit den 
Beihilfevorschriften der Europäischen Union 
durchzuführen.«

cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden aufge-
hoben.

 7.  In § 8 Absatz 1 Nummer 5 wird die Angabe »§ 6  
Satz 2« durch die Angabe »§ 6 Absatz 4 Satz 1« er-
setzt. 

 8. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2 a einge-
fügt:

 »(2 a) Die Gewährung von Fördermitteln soll von 
der obersten Landesbehörde ausgesetzt werden, 
wenn bei einer Gemeinde schwerwiegende Ver-
stöße gegen die Verpflichtung zur Erfassung und 
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  b)  in Form von Trennungs- oder Scheidungs-
unterhalt bis zu 6 000 Euro jährlich, 

  jeweils als Abzug vom Einkommen.«

11. In § 13 Absatz 3 Nummer 2 wird die Angabe »§ 22 
Abs. 3« durch die Angabe »§ 22 Absatz 1« ersetzt. 

12. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

 »Die Überlassung an einen Zwischenmieter, der 
selbst keine Wohnzwecke verfolgt, ist nach Maß-
gabe von Satz 3 und 4 zulässig. Die Höhe des ge-
schuldeten Entgelts darf die förderseitig zugelas-
sene Miethöhe nicht übersteigen. Die Mietwoh-
nung ist durch den Endmieter entsprechend der 
Förderzusage zu nutzen.«

b) In Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 werden nach dem 
Wort »Ehegatte« die Wörter »oder der Lebens-
partner im Sinne des § 4 Absatz 16 Satz 1 Num-
mer 4« eingefügt.

13. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe »Satz 1 Nr. 1« 
durch die Angabe »Satz 1 Nummer 2« ersetzt und 
es wird folgender Satz angefügt: 

 »Satz 4 kommt auch dann zur Anwendung, wenn 
das selbst genutzte Wohneigentum zwar nicht 
zum Zeitpunkt der vorzeitigen Rückzahlung ohne 
Rechtsverpflichtung, aber innerhalb eines Jahres 
vor diesem Zeitpunkt noch selbst genutzt wurde.« 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 »Bei der Rückforderung einmaliger Zuschüsse 
oder bei deren Rückzahlung ohne Rechtsver-
pflichtung finden die Nachwirkungsfristen gemäß 
Absatz 1 entsprechende Anwendung.«

c) In Absatz 4 Satz 3 wird die Angabe »§ 21 Abs. 2« 
durch die Angabe »§ 18 Absatz 5« ersetzt.

14. § 17 wird wie folgt gefasst:

»§ 17

Sicherung der Belegungsbindung 

(1) Sobald voraussehbar ist, dass gebundener Miet-
wohnraum oder selbst genutzter gebundener Wohn-
raum bezugsfertig oder frei wird, hat der Verfügungs-
berechtigte dies der zuständigen Stelle unverzüglich 
schriftlich oder elektronisch anzuzeigen und den 
 voraussichtlichen Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit 
oder des Freiwerdens mitzuteilen. 

(2) Ein Erwerber von selbst genutztem gebundenem 
Wohnraum kann innerhalb der Bindungsdauer eine 
Förderung übernehmen, wenn er die Voraussetzun-
gen der gewährten Förderung erfüllt und die zustän-
dige Stelle der Übernahme zustimmt.« 

Überwachung von Bindungen nach § 20 fest-
gestellt werden und die Gemeinde auch auf ent-
sprechende Aufforderung keine ausreichenden 
Maßnahmen zur Abhilfe trifft. Die Gewährung 
von Fördermitteln darf erst wiederaufgenommen 
werden, wenn die Sicherung der Zweckbindung 
und das Ziel eines effizienten Mitteleinsatzes wie-
der gewährleistet sind.«

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter »Angestell-
ten oder« gestrichen. 

c) In Absatz 5 Satz 3 werden nach den Wörtern »jun-
ger Haushalte in der Familiengründungsphase« 
die Wörter »oder Alleinerziehender« eingefügt. 

 9. In § 11 Absatz 2 Nummer 2 wird das Wort »offen-
sichtlich« gestrichen und nach dem Wort »vorhan-
dene« das Wort »verwertbare« eingefügt. 

10. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter 
»im Zeitpunkt der Beantragung des Wohnberech-
tigungsscheins durch den Wohnungssuchenden« 
durch die Wörter »im Zeitpunkt des Eingangs ei-
nes prüffähigen Antrags auf einen Wohnberechti-
gungsschein bei der für die Antragsannahme zu-
ständigen Stelle« und die Angabe »§ 20 Abs. 7 
Satz 2« durch die Wörter »§ 21 Absatz 6 Satz 2« 
ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Angabe »Satz 2 
Nr. 1« durch die Wörter »Satz 2 Nummer 1 oder 
Nummer 2« ersetzt und nach den Wörtern »zum 
Bruttoeinkommen,« die Wörter »sowie im Fall 
von Satz 2 Nummer 1 zusätzlich Angaben« einge-
fügt.

c) In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe »§ 20 Abs. 7 
Satz 2« durch die Wörter »§ 21 Absatz 6 Satz 2« 
ersetzt und nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:

 »Bei Alleinerziehenden ist das Jahreseinkommen 
um den Entlastungsbetrag nach § 24 b des Ein-
kommensteuergesetzes zu mindern.«

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a einge-
fügt:

 »(3 a) Im Falle gesetzlicher Unterhaltsverpflich-
tungen sind Unterhaltsleistungen in Form von 
Trennungs- oder Scheidungsunterhalt bei Ge-
trenntleben sowie in Form von Kindesunterhalt an 
das Kind als Haushaltsmitglied bei dem anderen 
Elternteil wie folgt zu berücksichtigen:

 1.  beim Unterhaltsempfänger Unterhaltsleistun-
gen in Form von Kindesunterhalt sowie in 
Form von Trennungs- oder Scheidungsunter-
halt als Einkommen jeweils in voller Höhe,

 2.  beim Unterhaltspflichtigen Unterhaltsleistungen

  a)  in Form von Kindesunterhalt bis zu 3 000 
Euro jährlich je Kind,
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(3) Die Erlaubnis kann in den Fällen des Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 und 2 über Absatz 2 hinaus sowie 
in den Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 bis 8 
erteilt werden, wenn 

1. ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung 
der Belegungsbindungen nicht mehr besteht, 

2. dies zur Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen erforderlich ist oder

3. dem Verfügungsberechtigten ein Festhalten an der 
bindungsgerechten Nutzung nicht mehr zumutbar 
ist, wobei dies aufgrund fehlender Nachfrage nur 
angenommen werden kann, wenn der Verfügungs-
berechtigte nachweist, dass ein hinreichendes ei-
genes Bemühen um eine zweckentsprechende 
Nutzung der gebundenen Wohnung über einen 
Zeitraum von mindestens sechs Monaten erfolglos 
geblieben ist. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 kann die 
Erlaubnis auch ohne Antrag eines Verfügungsberech-
tigten für bestimmte Wohnungen, für Wohnungen 
bestimmter Art oder für Wohnungen in bestimmten 
Gebieten erteilt werden. 

(4) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1  
bis 6 ist in der Regel befristet für längstens fünf Jahre, 
bei unbefristetem Nutzungsverhältnis bis zu dessen 
Ende, zu erteilen. Abweichend hiervon ist in den 
 Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 die Erlaubnis 
unbefristet zu erteilen, wenn durch eine bauliche Än-
derung die Zweckänderung dauerhaft verfestigt wer-
den soll. Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 7 und 8 ist unbefristet zu erteilen. 

(5) Die Erlaubnis ist außer in den Fällen des Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 Satz 2 Nummer 1, 2 oder 7 
unter der Verpflichtung zu einem Ausgleich zu ertei-
len. In den Fällen des Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 be-
steht der Ausgleich in einer laufenden Geldleistung 
in angemessener Höhe. In den Fällen des Absatz 1 
Satz 1 Nummer 4 bis 8 besteht der Ausgleich vorran-
gig in der Übertragung der Belegungs- und Mietbin-
dung nach § 22 auf Ersatzwohnungen, nur hilfsweise 
bei Nichtverfügbarkeit von Ersatzwohnraum seitens 
des Verfügungsberechtigten in einer laufenden Geld-
leistung. Die eingezogenen Geldleistungen sind 
durch die zuständige Stelle für Maßnahmen nach 
diesem Gesetz einzusetzen. 

(6) Bei Nichteinhaltung von Bindungen im Sinne des 
Absatz 1, ohne dass eine Erlaubnis erteilt wurde, 
richten sich die Rechtsfolgen nach §§ 25 bis 28.«

16.  In § 19 Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern 
»Von den Absätzen 1 bis 3« die Wörter »zum Nach-
teil des Mieters« eingefügt. 

15. § 18 wird wie folgt gefasst: 

»§ 18 

Erlaubnispflicht für die Aufhebung von Bindungen 

(1) Die teilweise oder vollständige Aufhebung von 
Bindungen für Wohnzwecke, von Belegungsbindun-
gen, von Belegungs- und Mietbindungen oder von 
Bindungen zum Zwecke der Selbstnutzung bedarf 
einer Erlaubnis. Die Erteilung einer Erlaubnis kommt 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 in folgenden Fäl-
len in Betracht:

1. Nutzung von gebundenem Mietwohnraum zur 
Selbstnutzung durch den Verfügungsberechtigten,

2. Nutzung von zur Selbstnutzung gebundenem 
Wohnraum als Mietwohnraum,

3. Vermietung von gebundenem Mietwohnraum an 
einen Inhaber eines für die maßgebliche Woh-
nungsgröße ausgestellten Wohnberechtigungs-
scheins nach § 15, aber unter 

a)  Nichteinhaltung der angemessenen Wohnungs-
größen oder

b)  Belegung unter Abweichung vom Vorbehalt 
und Vorrang oder von Sonderbindungen der 
Wohnung zugunsten bestimmter Personen-
gruppen oder bestimmter Haushalte,

4. Vermietung von gebundenem Mietwohnraum zu 
Wohnzwecken an eine Person ohne Wohnberech-
tigungsschein nach § 15 oder die Überlassung an 
einen Zwischenmieter entgegen § 15 Absatz 1 
Satz 2 bis 4, 

5. Zuführung von gebundenem Wohnraum zu ande-
ren als Wohnzwecken im Sinne des § 4 Absatz 2 a 
oder entsprechende bauliche Änderung,

6. nicht nur vorübergehender, mehr als sechs Monate 
andauernder Leerstand,

7. bauliche Änderungen von gebundenem Wohn-
raum ohne Aufgabe des Wohnzwecks im Sinne 
des § 4 Absatz 2 a unter Wegfall von Wohnfläche,

8. Beseitigung von gebundenem Wohnraum.

Die Erlaubnis bedarf der Schriftform. Sie soll vorbe-
haltlich der Regelung in Absatz 4 befristet erfolgen. 

(2) Die Erlaubnis ist in den Fällen des Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 und 2 zu erteilen, wenn im Fall der Num-
mer 1 der Verfügungsberechtigte und dessen Haus-
haltsangehörige beziehungsweise im Fall der Num-
mer 2 der Mieter und dessen Haushaltsangehörige die 
Voraussetzungen des § 15 erfüllen. Im Fall des Ab-
satz 1 Satz 2 Nummer 2 ist die Erlaubnis nur wirk-
sam, solange die Vermietung zu der höchstzulässigen 
Miete nach § 4 Absatz 6 erfolgt. Die Erlaubnis ist im 
Fall des Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 zu erteilen, wenn 
der Wegfall der Wohnfläche bezogen auf die geför-
derte Wohnfläche im Gebäude weniger als fünf Pro-
zent beträgt. 
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17. § 20 wird wie folgt gefasst:

»§ 20 

Landesweite elektronische Wohnungsbindungskartei 

(1) Die zuständige Stelle ist verpflichtet, über den 
Bestand an gefördertem sozialem Wohnraum eine 
Wohnungsbindungskartei zu führen. Hierzu hat sie 
folgende Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Siche-
rung der Zweckbestimmung der Wohnung erforder-
lich ist:

 1. Förderobjekt,

 2. Förderempfänger,

 3. Nutzer,

 4. Wohnberechtigung der Nutzer,

 5. Förderung,

 6. Belegungsbindung,

 7. Mietbindung,

 8. Erlaubnis für die Aufhebung von Bindungen,

 9. mittelbare Belegung,

10. Geldleistung bei Verstößen,

11. Ende der Belegungs- und Mietbindung,

12. kommunale Förderung.

(2) Die Wohnungsbindungskartei ist in elektroni-
scher Form auf der Grundlage einer landesweit ein-
heitlichen digitalen Plattform zu führen. Bis zu deren 
Verfügbarkeit ist die Wohnungsbindungskartei de-
zentral auf geeignete andere Weise zu führen. 

(3) Nach Verfügbarkeit einer landesweit einheitli-
chen digitalen Plattform sind die Daten zu neuen 
Förderungen ausschließlich in elektronischer Form 
zu erfassen. Die Daten zu Förderungen, die zum 
Zeitpunkt der Verfügbarkeit bereits gewährt wurden, 
sind nachträglich in die landesweit einheitliche digi-
tale Plattform zu übertragen.

(4) Die Daten nach Absatz 1 sind in der Wohnungs-
bindungskartei nach Ablauf von zehn Jahren nach 
dem Ende der Bindungen zu löschen.«

18. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige § 21 wird aufgehoben.

b) Die Überschrift von § 21 wird wie folgt gefasst:

»§ 21 

Sonstige Vorschriften der Sicherung,  
datenschutzrechtliche Bestimmungen,  

Betretungsrecht«

c) Der bisherige § 20 Absätze 2 bis 11 wird § 21 Ab-
sätze 1 bis 10. 

d) In § 21 Absatz 7 werden die Wörter »Absatz 3 und 6« 
durch die Wörter »Absatz 2 und 5« ersetzt. 

e) In § 21 Absatz 10 werden die Wörter »Absatz 1, 4 
und 6« durch die Wörter »Absatz 3 und 5« ersetzt. 

19. § 22 wird wie folgt gefasst:

»§ 22 

Mittelbare Belegung

(1) Die Belegungs- und Mietbindungen können nach 
Maßgabe der folgenden Voraussetzungen und Be-
stimmungen auch an Ersatzwohnungen begründet 
werden (mittelbare Belegung), entweder im Wege der 
anfänglichen mittelbaren Belegung oder durch nach-
trägliche Übertragung. Die anfängliche mittelbare 
Belegung kann im Wege der Förderzusage nach § 13 
durch die Bewilligungsstelle mit Zustimmung der zu-
ständigen Stelle erfolgen, die nachträgliche Übertra-
gung bedarf einer schriftlichen öffentlich-rechtlichen 
Übertragungsvereinbarung zwischen dem Verfü-
gungsberechtigten und der zuständigen Stelle.

(2) Die mittelbare Belegung ist nur zulässig, wenn

1. dies der Schaffung oder Erhaltung sozial stabiler 
Bewohnerstrukturen dient oder aus anderen Grün-
den der örtlichen wohnungswirtschaftlichen Ver-
hältnisse geboten ist, 

2. an der Übertragung ein sonst überwiegendes be-
rechtigtes Interesse besteht und

3. geförderte Wohnungen und Ersatzwohnungen un-
ter Berücksichtigung des Förderzwecks gleich-
wertig sind und sichergestellt ist, dass zum Zeit-
punkt des Übergangs die geförderten Wohnungen 
wie auch die Ersatzwohnungen bezugsfertig oder 
frei sind.

Als gleichwertig gelten die geförderten Wohnungen 
und die Ersatzwohnungen, wenn die Beträge des sich 
für die geförderten Wohnungen ergebenden Ab-
schlags von der Kaltmiete gegenüber der konkreten 
jeweils ortsüblichen Vergleichsmiete mindestens den 
Beträgen der Abschläge entsprechen, die sich beim 
Ersatzwohnraum gegenüber der jeweiligen ortsüb-
lichen Vergleichsmiete ergeben (Mietwertvergleich) 
und somit dem Verfügungsberechtigten kein wirt-
schaftlicher Vorteil entsteht. Bei der anfänglichen 
mittelbaren Belegung gelten die Ersatzwohnungen 
auch dann als frei, wenn sie zum Zeitpunkt der Über-
tragung bewohnt sind, die Mieter aber die Vorausset-
zungen für die Wohnberechtigung nach § 15 erfüllen.

(3) Mit dem Zeitpunkt des Übergangs gelten die Er-
satzwohnungen als geförderte Wohnungen im Sinne 
der Förderzusage. Auf die Ersatzwohnungen sind ab 
dem Zeitpunkt des Übergangs die Vorschriften des 
Dritten und Vierten Abschnitts anzuwenden.

(4) Sind gewährte Fördermittel durch dingliche Rechte 
am Grundstück der geförderten Wohnungen gesichert, 
können die zuständige Stelle, der Verfügungsberech-
tigte und der Gläubiger vereinbaren, dass die ding-
lichen Rechte aufgehoben und am Grundstück der 
 Ersatzwohnungen neu bestellt werden.« 
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20. § 25 wird wie folgt gefasst:

»§ 25

Naturalrestitution bei Verstößen  
gegen Bindungen ohne Erlaubnis

(1) Ist eine Mietwohnung entgegen § 15 Absatz 1 
überlassen worden, ohne dass vorher eine Erlaubnis 
nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 oder 4 erteilt 
wurde, und hätte der Mieter dies unter Beachtung der 
erforderlichen Sorgfalt zumindest wissen können, 
hat der Vermieter auf Verlangen der zuständigen 
Stelle das Mietverhältnis zu kündigen und die Woh-
nung einem Wohnberechtigten zu überlassen. Kann 
der Vermieter die Beendigung des Mietverhältnisses 
durch Kündigung nicht alsbald erreichen, kann die 
zuständige Stelle unter den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 von dem Mieter, der die Wohnung entgegen 
§ 15 besitzt, die Räumung der Wohnung verlangen.

(2) Wer gebundenen Wohnraum anderen als Wohn-
zwecken zuführt oder entsprechende bauliche Ände-
rungen vornimmt, ohne dass vorher eine Erlaubnis 
nach § 18 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 erteilt wurde, hat 
auf Verlangen der zuständigen Stelle die Eignung für 
Wohnzwecke auf seine Kosten wiederherzustellen.«

21. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Angabe »§ 15, 
§ 17, § 18, § 19 Abs. 2 und 3 oder § 20 Abs. 5 Satz 
1« durch die Angabe »§ 15, § 18 Absatz 1 Satz 1, 
§ 19 Absatz 2 und 3 oder § 21 Absatz 4 Satz 1« 
und das Wort »kann« durch das Wort »soll« er-
setzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort »Art« die 
Wörter »und Dauer« eingefügt. 

c) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Die Geldleistung darf das Doppelte des Wertes 
der Förderung nicht übersteigen.«

22. § 27 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

»3. entgegen § 18 Absatz 1 der Erlaubnispflicht 
nicht nachkommt,«

b) In Nummer 5 wird die Angabe »§ 17 Abs. 3, § 18 
Abs. 3« durch die Angabe »§ 17 Absatz 1« und 
die Angabe »§ 20 Abs. 5 Satz 1« durch die An-
gabe »§ 21 Absatz 4 Satz 1« ersetzt. 

23. § 30 Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 

»(5) Als Bezugsgröße für einkommensabhängige 
Festlegungen nach dem Zweiten Wohnungsbauge-
setz und dem Wohnraumförderungsgesetz gilt die 
dynamische Bezugsgröße anhand des durchschnittli-
chen Bruttojahresverdienstes nach § 10 Absatz 3.«

24. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 Sätze 6 bis 8 werden aufgehoben und 
nach Satz 5 werden folgende Sätze eingefügt: 

 »Ist in der Gemeinde nach Satz 3 keine höchstzu-
lässige Miete durch Satzung festgelegt, gilt für die 
höchstzulässige Miete ein einheitlicher Abschlag 
von 15 Prozent gegenüber der ortsüblichen Ver-
gleichsmiete. Der nach Satz 5 maßgebende 
Höchstbetrag darf auch nach einer Modernisie-
rung nur so weit überschritten werden, dass die 
Höhe der Miete um mindestens zehn Prozent un-
ter der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt.« 

b) Absatz 4 wird aufgehoben. 

25. § 35 wird wie folgt gefasst:

»§ 35

Abweichungsbefugnis

Soweit für die Gewährung von Finanzhilfen des 
Bundes zwingende Bedingungen oder Nebenbestim-
mungen festgelegt werden, kann von entgegen-
stehenden einzelnen Vorschriften dieses Gesetzes 
abgewichen werden.«

26. Die Inhaltsübersicht ist entsprechend anzupassen.

Artikel 2

Aufhebung der Zweiten Verordnung der Landesregie-
rung zur Feststellung von Einkommensgrenzen in der 
Wohnraumförderung nach dem Zweiten Wohnungs-

baugesetz und dem Wohnraumförderungsgesetz

Die Zweite Verordnung der Landesregierung zur Fest-
stellung von Einkommensgrenzen in der Wohnraum-
förderung nach dem Zweiten Wohnungs baugesetz und 
dem Wohnraumförderungsgesetz vom 3. Dezember 2013 
(GBl. S. 363) wird aufgehoben. 

Artikel 3

Änderung der Verordnung des Finanz- und  
Wirtschaftsministeriums über Zuständigkeiten  
nach dem Landeswohnraumförderungsgesetz

Die Verordnung des Finanz- und Wirtschaftsministeri-
ums über Zuständigkeiten nach dem Landeswohnraum-
förderungsgesetz vom 9. Oktober 2009 (GBl. S. 541), die 
zuletzt durch Artikel 106 der Verordnung vom 25. Januar 
2012 (GBl. S. 65, 77) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1.  In der Überschrift werden die Wörter »Finanz- und 
Wirtschaftsministerium« durch das Wort »Wirtschafts-
ministerium« ersetzt. 

2.  In § 1 Satz 2 werden die Wörter »§ 17 Abs. 2, § 18 
Abs. 1, § 21 Abs. 1 und 2 und § 22 Abs. 1, 2 und 4« 
durch die Wörter »§ 18 Absatz 1 und § 22 Absatz 1« 
ersetzt.
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3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e wird die Angabe 
»§ 18 Abs. 2« durch die Angabe »§ 17 Absatz 2« 
ersetzt. 

b) In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe f wird die Angabe 
»§ 20 Abs. 4« durch die Angabe »§ 21 Absatz 3« 
ersetzt.

c) In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe g wird die Angabe 
»§ 20 Abs. 5 Satz 1« durch die Angabe »§ 21 Ab-
satz 4 Satz 1« ersetzt.

d) In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe h werden die Wör-
ter »§ 20 Abs. 11 in Verbindung mit Abs. 4« durch 
die Wörter »§ 21 Absatz 10 in Verbindung mit Ab-
satz 3« ersetzt. 

e) In Satz 1 Nummer 2 Buchstabe i werden die An-
gabe »§ 17 Abs. 2, § 18 Abs. 1, § 21 Abs. 2« durch 
die Angabe »§ 18 Absatz 5« sowie der Punkt am 
Ende durch ein Komma ersetzt. 

f) Satz 1 Nummer 2 wird folgender Buchstabe j ange-
fügt:

»j) für die Erfassung der Daten nach § 20 Absatz 3 
LWoFG in die landesweit einheitliche digitale 
Plattform betreffend die Daten nach § 20 Absatz 1 
Nummern 1, 2, 5, 6, 7 und 11 LWoFG, wobei 
dies auch für die Daten der im Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme der landesweit einheitlichen 
digitalen Plattform bereits gewährten Förde-
rungen gilt.«

4. In § 3 Satz 1 wird die Angabe »§ 20 Abs. 8« durch die 
Angabe »§ 21 Absatz 7« ersetzt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. Mai 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

Gesetz zur Änderung der Gemeinde- 
ordnung, der Landkreisordnung  

und anderer Gesetze

Vom 7. Mai 2020

Der Landtag hat am 7. Mai 2020 das folgende Gesetz 
beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Gemeindeordnung

Die Gemeindeordnung in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. S. 582, ber. S. 698), die zuletzt durch Artikel 17 des 
Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 37 wird folgender § 37 a eingefügt:

»§ 37 a 

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche  
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

(1) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, 
dass notwendige Sitzungen des Gemeinderats, ohne 
persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungs-
raum durchgeführt werden können; dies gilt nur, so-
fern eine Beratung und Beschlussfassung durch zeit-
gleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeig-
neter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form 
einer Videokonferenz, möglich ist. Dieses Verfahren 
darf bei Gegenständen einfacher Art gewählt werden; 
bei anderen Gegenständen darf es nur gewählt werden, 
wenn die Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden 
Gründen nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden 
könnte. Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere 
vor bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchen-
schutzes, sonstigen außergewöhnlichen Notsituatio-
nen oder wenn aus anderen Gründen eine ordnungs-
gemäße Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. 
Bei öffentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeit-
gleiche Übertragung von Bild und Ton in einen öffent-
lich zugänglichen Raum erfolgen.

(2) Die Gemeinde hat sicherzustellen, dass die techni-
schen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durch-
führung der Sitzung einschließlich Beratung und Be-
schlussfassung eingehalten werden. In einer Sitzung 
nach Absatz 1 Satz 1 dürfen Wahlen im Sinne von § 37 
Absatz 7 nicht durchgeführt werden. Im Übrigen blei-
ben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des Ge-
meinderats geltenden Regelungen unberührt.

(3) Bis 31. Dezember 2020 findet Absatz 1 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass eine Regelung in der 
Hauptsatzung nicht erforderlich ist.«
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2. Nach § 140 wird folgender § 140 a eingefügt:

»§ 140 a

Aussetzung der Fristen für Einwohneranträge  
und Bürgerbegehren

Die Fristen zur Einreichung nach § 20 b Absatz 2 Satz 
1 und § 21 Absatz 3 Satz 3 finden bis zum Ablauf des 
31. 12. 2020 keine Anwendung. Beginn der Einrei-
chungsfrist für Bürgeranträge oder Bürgerbegehren, 
die sich gegen einen Beschluss des Gemeinderats oder 
eines beschließenden Ausschusses im Jahr 2020 rich-
ten, ist abweichend von § 20 b Absatz 2 Satz 1 und 
§ 21 Absatz 3 Satz 3 der 01. 01. 2021.

Artikel 2

Änderung der Landkreisordnung

Die Landkreisordnung in der Fassung vom 19. Juni 1987 
(GBl. S. 289), die zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes 
vom 11. Februar 2020 (GBl. S. 37, 40) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.  In § 32 Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:

 »Über Gegenstände einfacher Art kann im Wege der 
Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen 
Verfahren beschlossen werden; ein hierbei gestellter 
Antrag ist angenommen, wenn kein Mitglied wider-
spricht.«

2.  Nach § 32 wird folgender § 32 a eingefügt:

»§ 32 a

Durchführung von Sitzungen ohne persönliche  
Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum

(1) Durch die Hauptsatzung kann bestimmt werden, 
dass notwendige Sitzungen des Kreistags ohne per-
sönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum 
durchgeführt werden können; dies gilt nur, sofern eine 
Beratung und Beschlussfassung durch zeit gleiche 
Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter tech-
nischer Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Video-
konferenz, möglich ist. Dieses Verfahren darf bei Ge-
genständen einfacher Art gewählt werden; bei anderen 
Gegenständen darf es nur gewählt werden, wenn die 
Sitzung andernfalls aus schwerwiegenden Gründen 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden könnte. 
Schwerwiegende Gründe liegen insbesondere vor bei 
Naturkatastrophen, aus Gründen des Seuchenschutzes, 
sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder 
wenn aus anderen Gründen eine ordnungsgemäße 
Durchführung ansonsten unzumutbar wäre. Bei öf-
fentlichen Sitzungen nach Satz 1 muss eine zeitgleiche 
Übertragung von Bild und Ton in einen öffentlich zu-
gänglichen Raum erfolgen.

(2) Der Landkreis hat sicherzustellen, dass die techni-
schen Anforderungen und die datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen für eine ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Sitzung einschließlich Beratung und Be-
schlussfassung eingehalten werden. In einer Sitzung 
nach Absatz 1 Satz 1 dürfen Wahlen im Sinne von § 32 
Absatz 7 nicht durchgeführt werden. Im Übrigen blei-
ben die für den Geschäftsgang von Sitzungen des 
Kreistags geltenden Regelungen unberührt.

(3) Bis 31. Dezember 2020 findet Absatz 1 mit der 
Maßgabe Anwendung, dass eine Regelung in der 
Hauptsatzung nicht erforderlich ist.«

Artikel 3

Änderung des Gesetzes über kommunale  
Zusammenarbeit

In § 15 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit in der Fassung vom 16. September 1974 (GBl. 
S. 408, ber. 1975 S. 460, ber. 1976 S. 408), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2015 
(GBl. S. 1147, 1149) geändert worden ist, wird nach Ab-
satz 2 folgender Absatz 2 a eingefügt:

»(2 a) Für die Verbandsversammlung gilt § 37 a der Ge-
meindeordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass an 
die Stelle des Bürgermeisters der Verbandsvorsitzende und 
an die Stelle der Hauptsatzung die Verbandssatzung tritt.«

Artikel 4

Änderung des Sparkassengesetzes

Das Sparkassengesetz in der Fassung vom 19. Juli 2005 
(GBl. S. 588), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1157 in Verbindung 
mit der Bekanntmachung vom 29. März 2016 [GBl. 
S. 267]) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 9 wird wie folgt gefasst:

 »(9) Für die Versammlung der Träger gelten §§ 18, 35, 
37, 37 a und 43 Absatz 2 der Gemeindeordnung ent-
sprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 
Bürgermeisters der Vorsitzende der Versammlung der 
Träger, an die Stelle der Hauptsatzung die Satzung der 
Sparkasse und an die Stelle der Gemeinde die Spar-
kasse tritt.«

2. § 20 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 »(1) Für den Verwaltungsrat gelten §§ 37, 37 a Absatz 
1 Sätze 1 bis 3, Absatz 2 und 3 und § 43 Absatz 2 der 
Gemeindeordnung entsprechend mit der Maßgabe, 
dass an die Stelle des Bürgermeisters der Vorsitzende 
des Verwaltungsrats, an die Stelle der Hauptsatzung 
die Satzung der Sparkasse und an die Stelle der Ge-
meinde die Sparkasse tritt.«
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Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist 
zu verkünden.

stuttgart, den 7. Mai 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

Verordnung der Landesregierung  
zur Änderung der 

Subdelegationsverordnung MLR

Vom 7. Mai 2020

Auf Grund von § 25 Absatz 2 des Tierzuchtgesetzes in 
der Fassung vom 18. Januar 2019 (BGBl. I S. 18) wird 
verordnet:

Artikel 1

Änderung der Subdelegationsverordnung MLR

In § 7 der Subdelegationsverordnung MLR vom 17. Feb-
ruar 2004 (GBl. S. 115), die zuletzt durch Verordnung 
vom 5. Juni 2018 (GBl. S. 192) geändert worden ist, wird 
die Angabe »§ 8 Abs. 3 und § 18 Abs. 2« durch die Wör-
ter »§ 9 Absatz 2 und § 19 Absatz 2« ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.

stuttgart, den 7. Mai 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

Verordnung des Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz und der 

Landesregierung zur Änderung  
der Vor-Ort-Zuständigkeitsverordnung 

Landwirtschaft und der 
Gutachterausschussverordnung

Vom 7. Mai 2020

Es wird verordnet auf Grund von 

1. § 4 Absatz 1 und 2 des Landesverwaltungsgesetzes 
vom 14. Oktober 2008 (GBl. S. 313, 314), das zuletzt 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Mai 2019 
(GBl. S. 161, 185) geändert worden ist, und

2. § 199 Absatz 2 des Baugesetzbuchs in der Fassung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634, 3635):

Artikel 1

Änderung der Vor-Ort-Zuständigkeits- 
verordnung Landwirtschaft

Die Vor-Ort-Zuständigkeitsverordnung Landwirtschaft 
vom 7. Dezember 2009 (GBl. S. 759), die zuletzt durch 
Artikel 1 der Verordnung vom 9. Oktober 2018 (GBl. 
S. 358) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Nummer 5 bis 7 wird wie folgt gefasst: 

»5.  zuständige Behörde für die Kontrolle der Einhal-
tung der Produktspezifikation im Sinne von Arti-
kel 43 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 38 Ab-
satz 2 und Artikel 40 der Verordnung (EU) 
2019/787 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. April 2019 über die Begriffsbe-
stimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Kenn-
zeichnung von Spirituosen, die Verwendung der 
Bezeichnungen von Spirituosen bei der Aufma-
chung und Kennzeichnung von anderen Lebens-
mitteln, den Schutz geografischer Angaben für 
Spirituosen und die Verwendung von Ethyl-
alkohol und Destillaten landwirtschaftlichen Ur-
sprungs in alkoholischen Getränken sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 
(ABl. 130 vom 17. 5. 2019, S. 1), in der jeweils 
geltenden Fassung für Spirituosen mit geografi-
schen Angaben nach Artikel 33 der Verordnung 
(EU) 2019/787,

 6.  zuständige Behörde für die landesweite Koordi-
nation der Kontrollen für die Überwachung der 
Verwendung von Namen und Bezeichnungen auf 
dem Markt nach Artikel 38 der Verordnung (EU) 
Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21. November 2012 über Quali-
tätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebens-
mittel (ABl. 343 vom 14.12.2012, S. 11) und nach 
Artikel 43 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 39 
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Absatz 1 und 2 und Artikel 40 der Verordnung 
(EU) 2019/787 für Spirituosen mit geografischen 
Angaben nach Artikel 33 der Verordnung (EU) 
2019/787, in der jeweils geltenden Fassung,

 7.  zuständige Behörde im Sinne von § 2 Absatz 1 des 
Öko-Landbaugesetzes und für die Gewährung von 
Zuwendungen nach der Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz über Zuwendungen zur Stärkung des 
ökologischen Landbaus vom 27. August 2018 
(GABl. S. 646) und nach der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz für die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung von Wissenstransfer- 
und Informationsmaßnahmen im ökologischen 
Landbau vom 3. September 2019 (GABl. S. 331),«

2. In § 3 Nummer 3 werden nach der Angabe »(VwV Im-
kereiförderung)« die Wörter »sowie für die Abwick-
lung der Gewährung von Beihilfen zur Förderung der 
Bekämpfung der Varroose und damit zusammenhän-
gender Krankheiten (VwV Varroabekämpfung).« ein-
gefügt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 »Das Regierungspräsidium Tübingen ist zustän-
dige Behörde im Sinne von § 10 Absatz 1 bis 3, 
§ 14 Absatz 3 Satz 2, § 15 Absatz 3 Satz 4, § 17 
Absatz 2 Satz 4, § 22 Absatz 1 bis 5 des Tierzucht-
gesetzes sowie im Sinne von § 3 Nummer 13 Buch-
stabe a und § 4 Absatz 1 der Samenverordnung.«

b) In Satz 2 Nummer 1 wird das Wort »Embryotransfer-
einrichtungen« durch die Wörter »Embryo-Entnah-
meeinheiten und Embryo-Erzeugungseinheiten« 
ersetzt. 

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 werden nach dem Wort »Ziegen« die 
Wörter », bei Schafen und Ziegen einschließlich 
der Durchführung und Nachprüfung von Feldprü-
fungen,« eingefügt.

b) In Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 
wird das Wort »Embryotransfereinrichtungen« 
durch die Wörter »Embryo-Entnahmeeinheiten und 
Embryo-Erzeugungseinheiten« ersetzt. 

5. § 12 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

»(2) Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist zustän-
dige Behörde für

1. die Saatgutverkehrskontrolle nach § 3 Absätze 1 
bis 3 des Saatgutverkehrsgesetzes, wobei die Pro-
benahme des im Handel befindlichen Saatgutes den 
unteren Landwirtschaftsbehörden obliegt und

2. die Anerkennung der Düngeberatung nach § 9 Ab-
satz 4 Düngeverordnung und der Beratung nach § 6 
Absatz 5 Stoffstrombilanzverordnung.«

6. Es wird folgender Abschnitt 8 angefügt:

» A B S C H N I T T  8

Zuständigkeiten im Bereich der Fischerei

§ 13

Zuständigkeiten einzelner Regierungspräsidien

(1) Das Regierungspräsidium Tübingen ist zuständige 
Behörde

1. für den Bodensee-Obersee einschließlich Überlinger 
See bis Konstanz-Rheinbrücke und

2. nach der Gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des 
Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz und des Ministeriums für Finanzen über 
die Ausgabe der Fischereipatente für den Bodensee-
Obersee (VwV Berufsfischerpatente Obersee).

(2) Das Regierungspräsidium Karlsruhe ist zuständige 
Behörde für die Anerkennung von Vorbereitungslehr-
gängen nach § 16 der Landesfischereiverordnung.«

Artikel 2

Änderung der Gutachterausschussverordnung

§ 3 Absatz 2 der Gutachterausschussverordnung vom  
11. Dezember 1989 (GBl. S. 541), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 26. September 2017 (GBl. S. 497) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 1 werden die Wörter »des Landesdaten-
schutzgesetzes« durch die Wörter »der Verordnung 
(EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) 
(ABl. L 119 vom 4. 5. 2016, S. 1, zuletzt ber. ABl.  
L 127 vom 23. 5. 2018, S. 2) in der jeweils geltenden 
Fassung« ersetzt.

2. In Nummer 2 werden die Wörter »oder Ordnungs-
widrigkeit« gestrichen und nach dem Wort »kann« die 
Wörter »und bei Verstößen gegen Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2016/679 Geldbußen verhängt wer-
den können« eingefügt.

Artikel 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in 
Kraft.
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stuttgart, den 7. Mai 2020

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Untersteller

 Dr. Hoffmeister-Kraut Lucha

 Hauk Wolf

Ministerium für Ländlichen Raum  
und Verbraucherschutz: 

Hauk
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